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RS OGH 1993/4/8 14Os63/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.04.1993

Norm

StGB §62

StGB §136

Rechtssatz

Das Vergehen des unbefugten Gebrauchs von Fahrzeugen nach § 136 Abs 1 StGB ist ein Dauerdelikt; trotz Beginn des

unbefugten Gebrauchs im Ausland begründet ein auch im Inland gelegener Tatort die Zuständigkeit der

österreichischen Strafgerichte (§ 62 StGB).
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